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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1933

Norm

ABGB §775

ABGB §784

Rechtssatz

Der P ichtteilsanspruch kann auch vor der Beendigung der Verlassenschaftsabhandlung im Rechtswege geltend

gemacht werden. In die Nachlaßinventur nicht aufgenommene Nachlaßgegenstände können zwecks Festsetzung des

Pflichtteiles auf Grund eines Beweisantrages im Rechtsstreit geschätzt werden.

Entscheidungstexte

4 Ob 352/33

Entscheidungstext OGH 30.11.1933 4 Ob 352/33

SZ 15/246

1 Ob 547/90

Entscheidungstext OGH 02.05.1990 1 Ob 547/90

nur: Der Pflichtteilsanspruch kann auch vor der Beendigung der Verlassenschaftsabhandlung im Rechtswege

geltend gemacht werden. (T1)
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